
Artikel 5

Wird ein Antrag auf Tätigwerden gemäß Artikel 4 Ab-
satz 1 der Grundverordnung vor Ablauf der Frist von drei
Arbeitstagen gestellt, so werden, wenn der Antrag auf Tä-
tigwerden von der hierfür zuständigen Zollbehörde ange-
nommen wurde, die Fristen gemäß Artikel 11 und 13 der
Grundverordnung erst vom Tag nach der Annahme des An-
trags an gerechnet.

Unterrichtet die Zollbehörde den Anmelder oder Besitzer
gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Grundverordnung von der
Aussetzung der Überlassung oder der Zurückhaltung der
Waren, die im Verdacht stehen, ein Recht an geistigem Ei-
gentum zu verletzen, so ist für die Berechnung der Frist von
drei Arbeitstagen allein die Benachrichtigung des Rechts-
inhabers maßgeblich.

Artikel 6

Im Falle verderblicher Waren ist das Verfahren zur Aus-
setzung der Überlassung der Waren oder die Zurückhaltung
der Waren vorrangig für diejenigen Waren zu veranlassen,
für die zuvor ein Antrag auf Tätigwerden gestellt wurde.

Artikel 7

(1) Bei Anwendung von Artikel 11 Absatz 2 der Grund-
verordnung muss der Rechtsinhaber die Zollbehörde von
der Einleitung eines Verfahrens zur Feststellung, ob nach
nationalem Recht ein Recht an geistigem Eigentum verletzt
wurde, unterrichten. Sollte, außer im Falle verderblicher
Waren, der verbleibende Teil der in Artikel 13 Absatz 1 Un-
terabsatz 1 der Grundverordnung genannten Frist für die
Beantragung eines solchen Verfahrens nicht ausreichen, so
kann diese gemäß Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 verlän-
gert werden.

(2) Wenn gemäß Artikel 11 der Grundverordnung bereits
eine Verlängerung um 10 Arbeitstage gewährt wurde, kann
eine Verlängerung aufgrund von Artikel 13 der genannten
Verordnung nicht gewährt werden.

Artikel 8

(1) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission so rasch wie
möglich die Angaben zu der Zollbehörde mit, die gemäß Ar-
tikel 5 Absatz 2 der Grundverordnung für die Annahme und
die Bearbeitung des Antrags auf Tätigwerden des Rechts-
inhabers zuständig ist.

(2) Zum Ende eines jeden Kalenderjahres übermittelt je-
der Mitgliedstaat der Kommission eine Aufstellung aller
schriftlichen Anträge gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 4 der
Grundverordnung unter Angabe des Namens und der An-
schrift des Rechtsinhabers, der Art des Rechts, für das der
Antrag gestellt wurde, sowie einer kurzen Beschreibung der
Ware. Die Anträge, denen nicht stattgegeben wurde, sind
ebenfalls aufzuführen.

(3) Jeden Monat, der auf das Ende eines Quartals folgt,
übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission eine Auf-
stellung nach Art der Waren mit detaillierten Informationen
zu den Fällen, in denen die Überlassung der Waren aus-
gesetzt wurde oder in denen Waren zurückgehalten wur-
den. Die Aufstellungen müssen alle folgenden Angaben ent-
halten:

a) Name des Rechtsinhabers, Beschreibung der Ware und
sofern bekannt Ursprung, Herkunft und Bestimmungsort
der Ware sowie die Bezeichnung des Rechts an geisti-
gem Eigentum, gegen das verstoßen wurde;

b) die Stückzahl der Waren, deren Überlassung ausgesetzt
oder die zurückgehalten wurden, ihr zollrechtlicher Sta-
tus, die Bezeichnung des Rechts an geistigem Eigentum,
gegen das verstoßen wurde, das verwendete Transport-
mittel;

c) die Angabe, ob es sich um Fracht- oder Personenverkehr
handelt, ob es sich um ein Verfahren handelt, das auf ei-
nen Antrag auf Tätigwerden hin oder von Amts wegen
eingeleitet wurde.

(4) Den Mitgliedstaaten bleibt freigestellt, ob sie der
Kommission Informationen zu dem tatsächlichen oder ange-
nommenen Wert der Waren, deren Überlassung ausgesetzt
oder die zurückgehalten wurden, übermitteln wollen.
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(5) Zum Ende eines jeden Jahres übermittelt die Kom-
mission allen Mitgliedstaaten sämtliche Angaben, die sie ge-
mäß den Absätzen 1 bis 4 erhalten hat.

(6) Die Liste der Zollbehörden nach Artikel 5 Absatz 2
der Grundverordnung wird von der Kommission im Amts-
blatt der Europäischen Union, Reihe C, veröffentlicht.

Artikel 9
Die vor dem 1. Juli 2004 gestellten Anträge auf Tätig-

werden bleiben bis zum Ablauf ihrer rechtlichen Gültigkeit
gültig und können nicht verlängert werden. Sie müssen je-
doch durch die in den Anhängen der vorliegenden Verord-
nung aufgeführte Erklärung gemäß Artikel 6 der Grundver-
ordnung ergänzt werden. Diese Erklärung bewirkt die Frei-
gabe der von den Mitgliedstaaten gegebenenfalls geforder-
ten Sicherheit.

Wurde vor dem 1. Juli 2004 ein Verfahren vor den zu-
ständigen Behörden eingeleitet, das zu diesem Zeitpunkt
noch anhängig ist, so erfolgt die Freigabe der Sicherheit erst
nach Abschluss dieses Verfahrens.

Artikel 10
Die Verordnung (EG) Nr. 1367/95 wird aufgehoben. Be-

zugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Be-
zugnahmen auf die vorliegende Verordnung.

Artikel 11
Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
Sie gilt mit Wirkung vom 1. Juli 2004.
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich

und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

ANHÄNGE2

Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 328 vom 30. Oktober 2004, 16 ff.

M E H R S E I T I G E I N T E R -
N A T I O N A L E A B K O M M E N

Bekanntmachung

über den Geltungsbereich des Haager Übereinkommens
zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden

von der Legalisation

Vom 17. Dezember 2004

Das Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 19611 zur
Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Le-
galisation (BGBl. 1965 II S. 875) ist nach seinem Artikel 12
Abs. 3 für

Honduras am 30. September 2004
Island am 27. November 2004

in Kraft getreten.
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die Be-

kanntmachung vom 10. Juli 20032 (BGBl. II S. 734).

Berlin, den 17. Dezember 2004

Auswärtiges Amt
Im Auftrag
Dr. Läufer
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2 Im Internet abrufbar unter http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/de/
oj/2004/l_328/l_32820041030de00160049.pdf
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